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eine der vornehmsten Äufg‘aben der liturgischen Erziehung se1n, für den
estan! und die Reinerhaltung der christlıchen ebräuche und Rıten A

SOTSCH und das olk immer tieter ihren innersten übernatürlichen Ge-
halt einzuführen. Dadurch wird die Gefahr, die heute droht, sıcher-
sten abgewehrt, die efahr nämlich, in die altehrwürdigen Gefäße, in
denen dıe Kırche ihren Kındern lebenspendenden Weın reicht, allmählıc
€ın NCUCI, verderbenbringender SCHOSSCH werde.

Der en 1mMm politischen Raum
Von Gustav un  ac S. J

dieser Zeitschritft (Bd 127, 163) wurde auf gEWISSE Erscheinungen
eutschen poliıtischen Raum hingewiesen, die als u ] r1 S 1
o ] { 15 bezeichnet wurden. Hierbei War Nn Erscheinungen

99  eltlıchen  .6 gedacht, dıie katholisch - kirchliıchen Formen iıhr
Vorbild haben und dadurch die Kennzeichnung als säkularisierter Ka-
tholizısmus rechtfertigen. Daran wiırd erinnert, wenn nunmehr
maßgebliche polıtische Stellen ıhre Partei als „Orden‘“ bezeichnen.
Ahnliche Gedanken sınd übrıgens schon dieser Zeitschrift (Bd 126,

257) be Besprechung VO Niıcolais verfassungsrechtlicher Unter-
suchung erwähnt worden. siıch Siınd diese Analogien ZU relig1ösen
Lebensbereich nıcht neuU. Um der letzten Zeit bleiben, sSEe1 Aarau:
hingewi1esen, daß der Begriff der „Elit  ©-  L3 den Soziologen Wwıe Pareto beson-
ders ausbıildeten, italienischen Staatssystem 1ın einem durchaus ordens-
mäßıigen iınne auft die Fascı Anwendung Denn wenn 1iNan 1te
etwa 1Ur mıiıt dem blassen Begriff der polıtıschen „Oberschicht“ übersetzte,
wuürde  _> der eigenartıgen ynamık der Fascı, die S1e 1n den polıtıschen
Raum hinein ausüben, iıcht gerecht. Jedentfalls Sag«cen, d wıe
immer uch den verschiedenen Gesellschaftssystemen die Bezeichnung
der herrschenden und einzıgen Partei als „Orden‘“ verstanden wiırd, da-
UrCcC. jene einzigartıige belebende Gesellschaftsdynamik ausgedrückt WT -

den soll, die auch der orstellung VONn einer politischen lıte ent-
halten ist

Das Bedürtifnıis, diıe Parte:i anderes umzu  en, etwa 1n einen
polıtischen „Orden‘, sıch überall da einstellen, der sogenannte
Parteijenstaat erledigt un der Eıinparteistaat errichtet ist Die verbliebene
einzıge Partei hat dann das mpfinden, der einer politischen Parteı

uch 1n das bolschewistische Gesellschaftssystem spielt übrigens jene Analogıe
ZU den relıgı1ösen en hinein, wobe1i natürlich hier ıiıne reıin formale Ahn-
lichkeit der verschiedenen 1n diesem Zusammenhang ü erwähnenden Gesellschafts-
systeme gemeınt eın soll. In meıner Schrift „ ZuUur Soziologie der katholischen I1deen-
welt und des Jesuitenordens‘ (Freiburg 1927, 114 Anm.) ist olgende Stelle
dem Bericht einer nach Sowjetrußland entsandten englischen Kommission
geführt „Die Kmiss  Ar  are Lenins werden vielleicht ine aben, die nıcht
unähnlich ist den Missjionären des Loyola.... Die ommunistische Organisation
ebt sıch immer mehr und mehr VOoO der Regierung ab Sie wird mehr und mehr
ine ReliıgionSE  396  ; >—Gästa%r Gundii;ti S  eine der vornehmsten Äufg"aben defliturgischen Erziehung sein, für den  Bestand und die Reinerhaltung der christlichen Gebräuche und Riten zu  sorgen und das Volk immer tiefer in ihren innersten übernatürlichen Ge-  halt einzuführen. Dadurch wird die Gefahr, die uns heute droht, am sicher-  sten abgewehrt, die Gefahr nämlich, daß in die altehrwürdigen Gefäße, in  denen die Kirche ihren Kindern lebenspendenden Wein reicht, allmählich  ein neuer, verderbenbringender Inhalt gegossen werde.  Der Orden im politischen Raum  Von Gustav Gundlach S.J.  n dieser Zeitschrift (Bd. 127, S. 163) wurde auf gewisse Erscheinungen  I  im deutschen politischen Raum hingewiesen, die als säkularisierter  Katholizismus bezeichnet wurden. Hierbei war an Erscheinungen  im „Weltlichen‘“ gedacht, die in katholisch - kirchlichen Formen ihr  Vorbild haben und dadurch die Kennzeichnung als säkularisierter Ka-  tholizismus rechtfertigen. Daran wird man erinnert, wenn nunmehr  maßgebliche politische Stellen ihre Partei als „Orden‘“ bezeichnen.  Ähnliche Gedanken sind übrigens schon in dieser Zeitschrift (Bd. 126,  S. 357) bei Besprechung von H. Nicolais verfassungsrechtlicher Unter-  suchung erwähnt worden. An sich sind diese Analogien zum religiösen  Lebensbereich nicht neu. Um in der letzten Zeit zu bleiben, sei darauf  hingewiesen, daß der Begriff der „Elite‘, den Soziologen wie Pareto beson-  ders ausbildeten, im italienischen Staatssystem in einem durchaus ordens-  mäßigen Sinne auf die Fasci Anwendung findet. Denn wenn man Elite  etwa nur mit dem blassen Begriff der politischen „Oberschicht‘“ übersetzte,  würde man der eigenartigen Dynamik der Fasci, die sie in den politischen  Raum hinein ausüben, nicht gerecht. Jedenfalls kann man sagen, daß, wie  immer auch in den verschiedenen Gesellschaftssystemen die Bezeichnung  der herrschenden und einzigen Partei als „Orden‘“ verstanden wird, da-  durch jene einzigartige belebende Gesellschaftsdynamik ausgedrückt wer-  den soll, die auch in der Vorstellung von einer politischen Elite ent-  halten ist?.  Das Bedürfnis, die Partei in etwas anderes umzubilden, etwa in einen  politischen „Orden‘“, dürfte sich überall da einstellen, wo der sogenannte  Parteienstaat erledigt und der Einparteistaat errichtet ist. Die verbliebene  einzige Partei hat dann das Empfinden, daß der einer politischen Partei  ı Auch in das bolschewistische Gesellschaftssystem spielt übrigens jene Analogie  zu den religiösen Orden hinein, wobei natürlich hier nur eine rein formale Ahn-  lichkeit der verschiedenen in diesem Zusammenhang zu erwähnenden Gesellschafts-  systeme gemeint sein soll. In meiner Schrift „Zur Soziologie der katholischen Ideen-  welt und des Jesuitenordens“ (Freiburg 1927, S. ı114 Anm.) ist folgende Stelle aus  dem Bericht einer nach. Sowjetrußland entsandten englischen Kommission an-  geführt: „Die Emissäre Lenins werden vielleicht eine Zukunft haben, die nicht  unähnlich ist den Missionären des Loyola.... Die kommunistische Organisation  hebt sich immer mehr und mehr von der Regierung ab.... Sie wird mehr und mehr  eine Religion ... mit erzieherischer Funktion.“mit erzieherischer Funktion.“
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eigentümliıche und notwendige Wirk- und Spielraum verschwunden ist
der weniıigstens seine ruhere edeutung und Funkti:on für die illens-
bıldung des Staates verloren hat. Dies kann etwa dadurch geschehen,
tür ZWE1 hauptsächliche Tätigkeiten einer polıtıschen Parteı, nämliıch für
die Beeinflussung der freien ötftentliıchen einung und für die Geltend-
machung des politischen Wiıllens 1m Parlament, wesentliche V oraus- /zun  n weggefallen sind. Der einer politischen Parte1 eigene konkurrie-
rende Werbecharakter miıt andern eDılden erseliben polıtıschen Natur ist
1m angedeuteten gegenstandslos geworden.

Es scheint nämlıch ZU W esen einer polıtischen Partei als „Partei” Zu

gehören, daß S1e Komplementäres 1st, och eine andere Parte:
der Sar andere Partei:en eben sıch ordert Diese Notwendigkeit 1eg
ohl in der ac selbst Denn die polıtische Parte1 ist die organisierte
Gemeinschaft eines bestimmten Denkens un:! ollens hinsiıchtliıch der
ittel un Wege ZUT Verwirklichun der Idee un! Aufgabe des Staates
(vgl diese Zeıitschrift 124, 149) Wenn nämlıch uch nıcht über
alle ınzelheıten Einverständnis den Parteliangehörigen SEIN
braucht, SC muß doch iıhnen en eın e1  eıitlıiıches rdnungsbı all-
gemeıinen vorschweben, das tür ewöOhnlic: 1 arteiıprogramm seinen
Niederschlag Nun wırd €S, selbst unter der günstigsten V oraus-
Setzung einer Eıinheit er Staatsbürger letzten Weltanschaulıchen,
immer O se1in, die ıttel und Wege ZUT Verwirklichun: der Idee un:!
Aufgabe des Staates nıcht mıt zwıngender, gesetzmäßig-mathematischer
Notwendigkeit sıch ergeben, da WIr uns Ja politischen Bereich befinden,
also in einem Bereich fMießenden, indivıiduell-konkreten Lebens Es
wiıird Iso eın Raum füur die „Entscheidung‘ bleiben, die ZWaTr immer, w1€e
schon einmal 1er (vgl 123, 202) geschrıeben wurde, eine vernünitige
un! geistige Angelegenheıt ist, aber doch zuletzt dem en zufällt Aut
einer olchen „Entscheidung‘‘ eru Iso uch das jeweilıge rdnungsbild,
das einer politischen Partei ist, und „Entscheidung‘“‘ ıst 65 auch, was

diıe Parteijglıeder Partei1 tührt un! be1ı ıhr hält Dieser Zusammenhang
erg1ıbt aber auch, die „Entscheidung‘‘ ach mehreren Rıchtungen hın
möglıch ist, WOTraus ohne weiıteres weniıgstens die Möglıichkeit einer Mehr-
zahl VO:  ; polıtıschen Parte:en sıch als sachlıch notwendig herausstellt.
Dabe:i gılt immer dıe schon eben gemachte Voraussetzung, überhaupt
eın Staatssystem dıe einzelnen Bürger nıcht en allgemeınen un be-
sondern en, sondern möglıchst 1m einzelnen und rege  1g be1ı der
Bıldung des staatlıchen W iıllens beteiligen wıl  bal

Die staatspolıtische Bedeutung der Parteı:en 1e2 dann eben darın,
S1e tür iıhr jeweıliges Ordnungsbild werben, wobei eın Hauptmuittel gerade
die konkurri:erende Auseinandersetzung mıiıt andern Parteiauffassungen ist.
Das Ergebnis ist, wenıgstens grundsätzlic) un:! ormalfall, die mOg-
lıchst allseıtige Geltendmachung aller überhaupt bei der Willensbildung des
Staates in Betracht kommenden esichtspunkte, und Z W SOZUSaASCH
den ugen der Öfentlichkeit. Diese SacnNnlıche Betrachtung des Partei-
wesens verdient un allen Umständen estgehalten ZU werden, selbst an-

gesichts der trüben Erfahrungen, die 1Nnan dem deutschen Parte:enstaat nter



dem Gésichtspunkt der Einheit und Schlagfertigkeit des staatlıchen Wil-
lens ZUu orwurf macht. eNSOo 1ıst V  6S Hınblick aut das schon e-
wähnte Moment der „Entscheidung‘“‘ nicht möglıch, die Zugehörigkeit
einer Parte1ı der die timmabgabe für S1e als eine Sanz unpersönlıiche, be1i-
nahe mechanische Stellungnahme bezeichnen und S1e der stark persön-
lıchen, ethischen un! affektiven Akklamation für eine einzelne Persönlıi:ch-
eıt entgegenzusetzen. Denn weder ntbehrt grundsätzlıc einerseits die
Art der „Entscheidung‘“ für eine Parte1 völlıg der persönlıchen un aftek-
tıven Note, noch kann anderseits dıe kklamation grundsätzlich erart
persönlıch sein, S1e, wenigstens auf die Dauer, der sachlichen und mOög-
i1iıchst leiıdenschattslosen Unterbauung völlıg entbehren ann.

Jedenfalls erg 1ıbt sıch, gemäß dem komplementären soziologischen
W esen der Parte: 1m en des politischen Lebens der Begriff des Eın-
parteistaates ogisch anfechtbar ist; enn =  65 Ja gerade in diesem
der eben gekennzeichnete, einer Partei eigentümliche un:! notwendige
Wiırk- und Spielraum Es 1St a1s0 begreiflich, INa  3 solchen Um:-
staänden überlegt, ob nıcht as, W as früher „Partei“ WAaäTrT, nunmehr
anderes geworden ist uch der Begriff der „Staatstragenden Partei  .6
scheint nıcht weıterzuführen. Denn - rag sıch, wWas dieses „Tragen‘ be-
deuten soll Eın „Tragen“ des Staates ann INa  w Ja grundsätzlich un: tüur

®den orma uch der „Partei‘““ Sinne des Mehrparteiensystems nıcht
absprechen, WIE uS  > den eben dargelegten Zusammenhängen hervorgeht.
Das „Tragen des Staates‘‘ ist Iso nıcht genügen eindeutig, das We-

einer grundsätzlıch alleın bestehenden Parte:i auszudrücken. em
weisen die praktıschen Schwierigkeiten hinsıchtlic des Verhältnisses einer
olchen Partei Zu Staat un seinen ÖOrganen genügen auf die Unklarheit
des Begriffes der „Staatstragenden Partei“‘ hın Es ist mithın durchaus Ver-

Stan!  1C 1i1an die bısherige „Partei‘“ anderem, etwa einem
m polıtıschen „Orden‘‘, macht

Welche Funktion kannn ber annn der polıtische en gegenüber dem
Gesamtvolk und dem Staate haben? Helmuth Nıcolai, der, WwW1e schon be-
merkt wurde, bereits VOTLFr Jahresfrist sıch in einem systematıschen Versuch
ZUT ac außerte, bemerkt, der polıtische Orden spricht Vo
„Deutschen Orden!‘‘ dıe ZUTC aCcC. gekommene politische ewegung vor
den ırkungen des lgemeinen soziologischen Gesetzes der Erstarrung
un erflachung bewahren soll Der „Deutsche Orden‘“‘ soll eine STE
frische Kraftquelle sein, der dem VO  } der polıtıschen Bewegung be-
setzten Staatswesen und Gesamtvolk dıe notwendigen leıtenden Persön-
ilıchkeiten sıch ständig bieten. Das Dasein eines politischen ÖOÖrdens soll
also die Hührerauslese erleichtern,; indem eıne qualitativ hochstehende
ınderheit VO  - der Masse abhebt

Solche Gedanken und Absichten Sind zweıfellos schr verständlıich, wWe
eben jene Form der Führerauslese, die iniolge des Bestehens un des WEett-
bewerbs einer Mehrzahl VO  } „Parteien‘‘, wenigstens grundsätzlich un für
den Normalfall, gewährleistet wurde, nıcht mehr möglich ist Man wırd
namlıch uch heute nıcht mhın können, der Masse ler Deutschen das
Staatsbürgerrecht geben. Diese Masse ber ıst, W1e schon atfo



Der rde litischen aum

kannte, an sıch für die staatsbürgerliche Tätigkeit wenig äfigere‘gfund )vor
allem in ihren Interessen Nnur aut das Nächstliegende un:! unmittelbar Drän-
gende gerichtet. Es gehörte Ja uch den normalen Funktionen politi-
scher Parteien, dıe tur den Staat in jedem all schädlıche polıtısche Iräg-
eıt der Masse überwiıinden. Der polıtısche en egegnet emselben
bel dadurch, daß eine Kührerauslese aus der Masse möglıch machen
111 un Menschen tür die leitenden Stellen bereitstellt, die weıten 1C
un Opfergeist mıiıt harakter un:! Können verbinden sollen

TrTelCc ist uch dadurch die für eine sachliıche Führerauslese
nıcht völlıg gebannt. Nıcola1 deutet 1es5 an, namlıch die Gefahr, 99 diıe
Mitgliedschaft 1 Deutschen en VO  - hrgeizigen, Eitlen un:! SONST mıt
unerwünschten Eıigenschaften Ausgestatteten erstrebt werden würde‘‘.
Diese Schwierigkeit soll dadurch ausgeraäumt werden, INnan mi1t der
Mitgliedschaft U1n en ZWAar eıne rhöhte M e e  C ZU Vor-
wärtskommen verknüpien wıll, ber keineswegs einen Anspruch Der
en soll jediglich dem obersten Leiter un Hührer eine größere eichtig-
keıit bıeten, den verfügbaren Kräften Auswal treffen. Dies ıst
wohl r1C. beobachtet, wenn uch dadurch das endgültige Hochkommen
1nes Mannes zuletzt nıcht VO dem tatsächlichen Sieg 1m Leistungs-
kamp(t, sondern VO einem außern, autoritären Moment abhängıg gemacht
wird. Demgegenüber bleibt dann die Gefahr, jedes letztlıch VO' außen
gehandhabte Ausleseprinzıip ach en Errfahrungen ımmer och den
sehr verständlichen Instinkten der Menschen seine Grenzen und eın
Heıilmıittel innergesellschaftlıche Spannungen iıSst

W ıe eingangs angedeutet wurde, glaubt dıe mformung der Partei
in einen polıtıschen en Urc Analogien mıt Eıinrichtungen der atho-
ischen Kirche stärken un! stüuützen können. Nıcola1 vergleicht och den
VO ı'hm vorgeschlagenen „Deutschen Orden‘‘ mıiıt dem Einheitsgebilde des
katholischen erus Dieser Vergleich scheint ber VO]! vornhereıin darın
wen1g glücklich se1in, die ellung des erus innerhalb der Kırche
mıiıt der ellung des „Deutschen Ordens‘“‘ innerhal des Staates Uun!: des
Gesamtvolkes in Parallele setzt An sıch nämlıch ware, wenn 1988028  ) über-
aup nter rein formalen Gesichtspunkten Kırche un: Staat soziologisch
vergleichen kann, der Klerus als eıne Art kiırchlicher Beamtenschaft anzu-

sehen un 1Ur mıiıt der staatlıchen Beamtenschaft als olcher vergleichbar.
Mit andern Worten: mit dem Begriff des Klerus isSt nicht schon der Begriff
einer kirchlichen Ellite VO!]  ; vornhereın verbunden. Der Klerus stellt eben
ın seiner Gesamtheit dıe hierarchische Struktur der Kıiırche selbst dar un
ist diıeser Hıinsıcht unmittelbar miıt der Beamtenschait des Staates ver-

gleichbar, die den autorıtären Trakter des Staates repräsentiert. Wenn
ıuu der „Deutsche Orden‘ seinem Wesen nach außer un VOTLr dem
staatlıchen Hoheıitssystem Liegendes 1St, muß, w as dıe Kiırche angeht,
der Vergleich in kirc  ichen en gesucht werden, die ebentalls außer-
halb der hierarchischen Verwaltungsordnung der Kırche lıegen, un dies
sind VOTFr em dıe kirchliıchen en Diıiese edenken, die schon VOT Jahres-
irıst ın dıeser Zeitschrift (Bd. ı126, 357) be1 Besprechung der Unter-
suchung Nicolais angemeldet wurden,  trafen ohl das ıchtiıge Heute
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wırd gerade VO  } maßgeblichen Vertretern der Idee eines politischen Ordens
die nalog1ıe bei den relig1ösen en un: nıcht e1m. erus gesucht Man
denkt VOT em aus begreiflichen Gründen den Deutschen Ritterorden
un:! diıe nalogıe den Bettelorden aUSdTUC.  1C aD

Der Vergleich mıiıt den relıgz 1ıösen en ist ber uch aus inhaltlıchen
Gründen naheliegend, wenn sıch überhaupt auf das Gebiet der AÄAna-
ogie zwıschen staatlıchem un kırc.  ıchem Raum begıbt In meinem Be:i-
trag ‚Orden‘“ ZU „Handwörterbuch der Soziologie‘‘ (herausgegeben VO:
Alfred Viıerkandt, Stuttgart 1031, Verlag Ferdinand Enke) wiırd SaNZ all-
gemeın ZU. kırchlichen Vereinigungswesen VO. soziolog1ıschen and-
punkt aus gesagt, Urc den Reichtum des kırc  ıchen Vereinigungs-
wesens die Kırche, diıe stiftungsgemäß für alle Menschen da ist, sıch,
menschli:ch gesehen, VOT den Gefahren der Vermassung schütze. Erst recht
en die relıg1ösen en diese Bedeutung tür dıe Kirche S1e sollen Urc
ıhr jeweıils eigentümlıches eispie un ıhre jeweıils eigentümlıche Einwiır-
kung azu beitragen, daß die Kırche wirklıch ebendig dıe reiche und
riısche des „tortlebenden Christus‘‘ 1St un! ach der „„Welt‘‘ hın nıcht

grundsatzloser Anpassung verflache. Die dem lan eines „Deutschen
Ordens‘‘ Grunde lıegenden Gedankengänge un Bestrebungen, dasen
des Ganzen VOTLT der Vermassung schutzen, erschließen Iso uch das
soziologische Verständnis für die Orden Raum der Kırche Der Ver-
gleich zwıischen dem polıtıschen en un den en der Kırche annn
also, wenigstens rein formal, gewagt werden.

Ja die Schwierigkeiten, dıie ach dem eben Gesagten TÜr den Plan
eines „Deutschen Ordens‘‘ befürchtet wurden, sind hinsıchtlic der en

kırc  ıchen Bereich bereits empfunden Uun!: nach Möglıchkeit gelöst.
Die Schwierigkeit 1eg darın, gemäaß den Gedankengängen Nıcola:is
dıe „Absonderung‘“ des „Deutschen Ordens‘‘ gegenüber der Masse der
Staatsbürger eine alsche Arıstokratie des Strebertums und der Ansprüche
erzeugt und VO: sıch aus den uralten amp des demokratischen Prin-
Z1DSs das arıstokratische rınzıp wıeder hervorruft. uch die ırch-
liıchen ÖOÖrden hat namlıch schon fälschlich als eine Arıstokratie des
‚„höheren Standes‘‘ nnerna. des rchlıchen Bereichs bezeichnet. In meıiner
schon erwähnten „Soziologie der katholischen I1deenwelt un des Jesuiten-
ordens‘‘ wurde be1 der Untersuchung der Sozi0ologıschen Natur der ırch-
lichen ÖOÖrden eine Behauptung VO andsberg ellung IX1-
men, wonach Urc dıe en ‚„„das Eingeburtsprinzip der kirc  iıchen
Seelendemokratie unterbrochen sSECe1 UuUrc das freıe Wahlprinzip SECkteENn-
hafter Seelenaristokratie‘‘. Daran 1st  A richtig, daß 1n den en eın

arıstokratischer Höchstleistung 1m relıg1ösen en der Kirche WAaäal ,
aber grundsätzlıch und tatsac  iC ist diese Arıstokratie uch er
der en in der Kırche en Man annn also höchstens S}  ’ die
en einen besonders passenden Raum und oden für jene gesunde Arı-
stokratie der Leistung darstellen, die für keine Gemeinschafift, uch nıcht
ur  D die Kırche, entbehrlich ist. Die sıch gewi1ß verbleibende Gefahr des
Arıstokratismus un seiner Ausschli:;eßlichkeit ist Ja außerdem 1n der Kirche
schon dadurch gemildert, daß S1e nıcht einen einzigen rden, sondern eine
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enrza vVvVon Ordefi ıhrem Schoße birgt und wirken 1äß  cr Hier 1eg
gewı1ß eın Fıngerzeig, W1ie uch politischen Raum die V OT1 Nicolai1 m1
ec. befürchtete Gefahr eines privilegierten Ordensarıstokratismus über-
wunden werden könnte.

uch einer andern 1er 1n Betracht kommenden Gefahr ist die Kirche tur
ihren Bereich Urc das Bestehen der en egegnet, namlıc. dem Auif-
kommen der ungesunden Arıstokratie der kte Diese Sektengefahr dart
auch tur den polıtıschen Raum nıcht gering angeschlagen werden, zumal
WeNnn der Staat voll und Sanz als die chöpfung einer einzıgen politischen
ewegung erscheınt. Die eia einer alschen Statik des Staates un:!
einer mangelnden Ellastizıtät gegenüber zukünitigen wecnseinden Ver-
hältnissen ist näamlıch diesen Umständen besonders angenähert, VOTLr
em un gerade vonseıten derer, diıe alleın Besitz des reinen Geistes der
ewegung sein glauben och immer ist } dıiıesem un un: aut
diesem Wege die Sektenbildung als Protest der vermeıntlichen rthodoxie

eine angeblich „unheılıge Anpassung‘“ entsprungen, Solchen Ge-
tahren gegenüber hat das Bestehen der relig1ösen rden, VOT em einer
Mehrzahl VO  - rden, 1 Raum der 1ICC. immer als entspannendes Mo-
ment gedient. Zweıiıfellos ıSst nu  } uch 1 polıtıschen Raum die ekten-
gefahr nıcht ausgeschlossen und legt die rage ach einem entsprechenden
ıttel der ntspannung nahe, nıcht zuletzt Interesse einer gesunden
Elastızität des Staates selbst

re1ilCc ıst dıese Sicherungsiunktion der en Raum der Kırche
urc einen wesentlichen Umstand ermöglıcht, der auch 1 politischen Be-
reich seine Parallele en muüßte. Die Kırche ist nämlıch in den
Grundzügen un: wesentliıchen nnNalten objektiv Gegebenes. Aus iıhrem

mehrtachen Grundlinien vorgegebenen en treıbt S1e die en
iıhrer Verschiedenartigkeit e 11l  a ä ß 1 C S a € aus sıch her-
VOTFT. Nıemals können also die Orden gegenüber der Kırche und ihrer Ge-
staltung dıe völliıger chöpferischkeıt übernehmen. Diese Parallele
ist auch ach dem taat hın un: ach dem polıtischen Raum hın ziehen.
Das Mehrparteiensystem halt schon Urc. sein Bestehen das Bewußtsein
wach, eine Gruppe gegenüber dem Staat die Rolle völliger Schöpfe-
rischkeit übernehmen kan Denn uch ist, wWw1e die gesunde Naturrechts-
Tre Sagt, etwas in den normatıven Grundlinien der menschlichen
Schöpferischkeıt Vorgegebenes. Was der taat ist un seın hat, 1St
etwas VO jeder spezifischen politischen Weltanschauung Unabhängiges,
das VOrM Naturrecht festgelegt ist. Jede Schöpferischkeıt nat sıch
1n den Grenzen dieser Grun  ınıen halten Diese Begren-
ZUNS wırd NnUun, w1ie€e schon gesagt, Mehrparteiensystem der einzelnen
politischen ruppe Uurc. die andern auferlegt. Der tietste Sınn der Aus-
einandersetzung der Partei:en 1eg eben darın, S1e alle, wenn uch aut
verschıedenen egen, den naturrechtlich gesehenen Staat als Zıel verwirk-
lıchen wollen, wenn S1e der Mıiıttelwahl uch iırren ollten Die
eines einzigen politischen €ns 1eg arın,  a seinem lebendigen rang
ach Schöpferischkeıt Staatlıchen keine wıirksame Begrenzung en  nN-
trıtt, wı1ıe S1e NUu: einmal Urc die naturrechtlich vorgegebenen rund-
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linien jeglicher Staatlichkeit gefordert ist. In diesefi Sinne gibt és eben
keine unbegrenzte Beiehlsgewalt irgend einer ruppe ber den Staat

reilic wırd eın erfahrener Kenner des tatsächlıchen staatlıchen ens
dıie eben angedeutete Gefahr Jjenes Dranges ach Schöpferischkeit im Staat-
lıchen praktisch nıcht hoch anschlagen. Er wird Tau hinweisen,
abgesehen VO) der alten, vieliac alleın sachkundiıigen Bürokratie

M
auch etwa Wiırtschaftsmächte, die nıcht selten den polıtıschen Wandel
überdauern, Ja Sos AaNnNzZUreESCN pflegen, eine hiınreichend starke Begren-
ZUuNg des ungestumen euerungsdranges darstellen;: Artikel „Revolu-
tıon un Wirtschaft‘‘ (Bd 127, 16 C Zeitschrift) wurde schon ein
Beispiel olcher Entwicklung gegeben. ber jene begrenzenden Wirt-
schaftsmächte sınd priıvater Natur:; ıhr Einwirken vollzieht sıch, zumal
beim Fehlen einer selbständig unktion:erenden ‚„‚öffentlichen Meinung‘‘,
mehr oder weniger verborgenen, un jedenfalls ist keine Gewähr g'_
geben, daß solche Einwirkungen gerade 1M Sınne der E e

Staatsaufgabe des ‚„Gemeinwohls‘‘ erfolgen. Hınzu ommt noch, der-
artıge prıivate ındußnahmen dann leichtesten geschehen können, wenn
etwa dıe wesentlichen Funktionen jeder Staatsgewalt nicht auf verschie-
dene, 1in ihren ufgaben gegeneinander abgegrenzte Träger verteilt sınd.
Es War er Ja auch nıcht nu der lıberalistische atiıonalısmus eines
Montesquieu, der tur die SOo:  nannte Gewaltenteilung eintrat, Sondern eiıne
ırgendwie beschaffene Gewaltenteilung 1eg uch 11 der Linie naturrecht-
lıcher Staatsauffassung, VO deutschrechtlichen Staatsdenken X anz
schweıgen.

Man könnte auf die Vermutung kommen, 1n uswirkung der dar-
gelegten Zusammenhänge der Weg zu den „Parteien‘‘ S1C. zwangsläufig
wıeder öffnen mußte. Wenn uch die rage des Mehrparteiensystems
sıch rein sachlıch un: jenseits ler parteipolitischen Einengung VO SOz10-
ogen behandelt werden muß, 1ist doch Urc das — rı 1 un
sSeine antıparlamentarische Auswirkung da un dort, em ın Deutsch-
land, dıe Entscheidung dıe Parteien gefallen. Es könnte höchstens
och darauf hingewiesen werden, uch das Führerprinzip an sıch piel-
arten zuläßt, Je nachdem die Vorbetonung auf dem Moment des unbeding-
ten Vertrauens Zu führenden Persönlichkeit 1e2 der mehr auftf dem Mo-
ment des VO der Einsicht der Geführten an CNOMMENE: un:! anerkannten
Programms der Führung. uch 1er ist dıe Parallele zum Reichtum des
katholischen Ordenswesens bemerkenswert. Es g1ibt rden, die mehr PCTI-
önlıch den „Vater‘‘ der Ordensfamilie Ooder den „Ordensstifter‘‘ als
beispielhaften Träger der ÖOÖrdenside kreisen, und wıederum solche, diıe
sıch mehr SaC.  1C auf demen der Weiısheit der „Satzungen zusammen-
schließen Gerade be1ı den letzteren bemerken WI1r dan: auch gEewisSser-
maßen demokratische Elemente neben dem ührerprinz1ip be1 der Bıldung
des Ordenswillens Die besondere verfassungsmäßige Sıtuation des otft
heute als Beıispiel bemf;nen „Deutschen Ritterordens‘‘ ergıibt sıch sSsO7z1010-
gisch aus seinem primären kriegerischen wec ber deshalb eignet
siıch ohl wenigsten einer Parallele hinsichtlich der Staatsgestal-
tung, weıl tür den Staat dıe Sıtuation des Krieges und der Feindbekämpiung
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wohl als die anormale und außeréewöhn-lich gelten hat ‘Dagégén bleibt
der Ritterordén‚ wenigstens 1n seiner Hochblüte, vorbildlich für den Äus-
gleich zwiıischen Persönlichkeit, individueller Initiative un straffer Eın-
un: Unterordnung, also für die gerade dıe führerstaatlıche Gestaltung
härtesten bedrängende Problematik. Jener Ausgleıich War allerdings nNnur

auftf dem ntergrund einer 10 S Idee möglıch, die das Ganze tırug
Man kannn deshalb heute nıcht den Deutschen Rıtterorden 1n den polıtıschen
Raum tragen wollen un seinen christkatholischen
überlassen.

Kern dem Mittelalter

Erkundungsfahr 1Ns katholische Holland
Von Overmans

1St seıit angem bekannt, daß der deutsche O11 bei seinen haol-
andıschen Glaubensgenossen manches lernen diese

reı Millionen, Ganzen iıhres Achtmillionenvolkes der armere Teıl, miıt
ihren persönlıchen und geldlichen Leistungen für dıe auswärtigen Missio-

der ırche iın der Spitze er V ölker stehen, ist oft gerü worden.
eniger hat dıe für die Gegenwart nıcht mınder wiıichtige Tatsache
beachtet, s1ie früher Un eindringlıcher, als Deutschland geschehen
ist, für jeden Stand und jedes er theoretisch W1€e pr  1SC be1 er
KEıinzelbetätigung un:| er Gemeinschaftsarbeit zunächst den relıgz1ösen
Gedanken verwirkliıchen gesucht aben, den spater Zı das ‚‚Grund-
Z des Katholischen Jungmännerverbandes Deutschlands‘‘ (Düsseldort
19032, 18) die Worte gefaß hat „Gottesleben der na rfül-
lung der Bruderpflicht Nächsten als 1e der Katholischen AÄAk-
tıon C tür dıe Ehre un Freiheit der Kirche.‘‘

Selbstverständlich weıiß 1119  ; 1n olland, voller ute einer atho-
iischen Organisation sportliche, wirtschalitlıche, gesellschaftliche oder SOI-

stige weltliche erbemittel urnentbehrliıc sınd, ber iINan hat auch s1e
mehr und eher als Deutschland relıg1Ös durchseelt, und 1st 1mM all-
gemeıinen nıcht ers VO'  w} olcher außern Erfassung katholischer Volksge-
nossen ZuU Steigerung iıhres relig1ösen nnenlebens vorgedrungen, sondern

hat S1Ee Sof: VOI dıe begeisternde TO. des relız1ösen Ideals gestellt,
dann mıiıt iınnerlich erstarkten Katholiken dıe ösung auch welt-

1Cc ufgaben jeder herantreten können. Solche Katholiken sınd
Ja, wıe ach der bekannten Ballade dıie treuen Rıtter „Habsburgs Mauern‘‘
arcnmn, 1ın schweren Zeıten schließli  cn der einzıige irdısche Schutz der
Kırche Gottes Die großen Erfolge dieser angJ]ährıgen reliz1ösen Strategıie
raängen sich 1n Haolland jedem autf, der für katholisches eben Sınn hat
1C als ob CS dort eine schwachen Stellen <gäbe, denen der atho-

l1ziısmus oden verlıert der bedauerlich langsam vorrückt. In den
cun Zehnteln katholischen Provınzen Limburg und Nordbraban: steht
nach den 1933 veröftfentlichten Ergebnissen der etzten Volkszählung dıe
Zıffer der Konfessionslosen (1°%o) allerdings weıt der TUr Nordcholland
(28°/0), aber die der Emntkirchlichung wächst uch in den beiden
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